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 Veröffentlicht am 26.02.1992
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Norm

ALöschG 1934 §2 Abs3;

AVG §9;

GmbHG §18;

GmbHG §93 Abs5;

KO §139;

VwGG §63 Abs1;

ZPO §65;

Rechtssatz

Der ehemalige Geschäftsführer der nach Aufhebung des Konkurses gem § 139 KO infolge Verteilung des

Massevermögens gelöschter GmbH ist nicht legitimiert für die GmbH einen Antrag um Verfahrenshilfe zu stellen, weil

seine Funktion als Geschäftsführer erloschen ist und auch bei Hervorkommen von Vermögen der GmbH erst für diese

ein Liquidator oder Kurator bestellt werden müßte.

Schlagworte

Rechtsfähigkeit Parteifähigkeit juristische Person Personengesellschaft des Handelsrechts
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